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Die griffbereiten Euro-Banknotenbestände 
überschreiten die zulässigen Höchstbeträge



Durchschusshemmende  
Vollabtrennung bzw. Kassenbox:

 1 Versicherter  max. 25.000 Euro
 2 bis 5 Versicherte  max. 40.000 Euro
 ab 6 Versicherten max. 50.000 Euro

Darüber hinausgehende Beträge (Nebenbestände) 
dürfen Sie wie folgt aufbewahren:

• In Zeitverschlussbehältnissen ohne zeitlich 
 gestaffelte Betragsfreigabe unter einer  
 Sperrzeit von mindestens 3 Minuten

• In Zeitverschlussbehältnissen mit zeitlich 
gestaffelter Betragsfreigabe unter einer  
Sperrzeit jeder Stufe von mindestens  
30 Sekunden, wobei die Sperrzeit aller  
Stufen insgesamt mindestens 10 Minuten 
betragen muss

Durchbruchhemmende  
Vollabtrennung bzw. Kassenbox:

 2 bis 3 Versicherte max. 10.000 Euro
 4 bis 5 Versicherte  max. 15.000 Euro
 ab 6 Versicherten max. 50.000 Euro 

Zur Nachversorgung sind Zeitverschlussbehält- 
nisse mit zeitlich gestaffelter Betragsfreigabe  
mit einer Sperrzeit jeder Stufe von mindestens  
30 Sekunden, wobei die Sperrzeit aller Stufen  
insgesamt mindestens 10 Minuten betragen  
muss, erforderlich.   
Zusätzlich sind Behältnisse mit mindestens  
3 Minuten Sperrzeit möglich.

ERLAUBT IST
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Die Hintergrundbestände sind nicht m

it einer 
Zeitverzögerung von 5 M

inuten verschlossen



Sind Geldbestände (Hintergrund- 
bestände) in der Geschäftsstelle  
vorhanden, müssen diese so  
gesichert sein, dass sie keinen  
Anreiz zu einem Überfall darstellen.

Es ist daher erforderlich, geeignete Maßnahmen 
zur Reduzierung der Anreizpotentiale 
durchzuführen – beispielsweise:

• Zeitverschluss von mindestens 5 Minuten
• Reduzierung der Bestände
• Institutsinterne Sicherungsbereiche
• Ortungs- und Einfärbesysteme

Hintergrundbestände sollten mit einem  
elektronischen Schloss gesichert sein (Stand  
der Technik). Schlüssel zu Hintergrundbeständen 
sind gesichert aufzubewahren. Sofern der  
Wertschutzschrank nicht über ein eigenes  
Elektronikschloss verfügt, sollte der Schlüssel  
für den verschlossenen Wertschutzschrank in  
dem Behältnis für die Nebenbestände unter 
Zeitverschluss verwahrt werden. Schlüssel zu  
Hintergrundbeständen sind gesichert aufzube-
wahren. Sind Wertgelasse außerhalb der Kasse 
vorhanden, sind die zugehörigen Schlüssel in  
der Kasse unter Zeitverschluss aufzubewahren.

Art und Umfang der Maßnahmen müssen 
im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
festgelegt und dokumentiert werden.

Kassierer sollen darauf achten, dass der  
griffbereite Bargeldbestand von der Kundenseite 
nicht einsehbar ist. Bei Gefahr für Leib oder  
Leben ist den Forderungen der Täter  
unbedingt Folge zu leisten. 

VORSCHRIFT
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Die optische Raum

überw
achungsanlage (ORÜA) 

entspricht nicht dem
 aktuellen Stand der Technik



Die Unfallverhütungsvorschrift „Kassen“  
(UVV-Kassen) fordert, dass der Anreiz, ein  
Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut 
zu überfallen, nachhaltig verringert wird. 
Als Fahndungshilfe ist die nach § 6 geforderte  
ORÜA ein wichtiges Hilfsmittel, da die Polizei  
aus qualitativ guten Bildern zahlreiche Hinweise 
auf die Täter erhält. Dabei kommt es darauf  
an, dass Täter auf den Bildern erkannt und  
wesentliche Phasen eines Überfalls festgehalten 
werden können. Diese Bilder können vor  
Gericht als Beweismittel verwendet werden.

Bei der Auswahl von optischen 
Raumüberwachungsanlagen ist der 
Stand der Technik zu berücksichtigen. 
Aktuelle Versionen verfügen unter anderem über 
automatische Blenden- oder Zeitsteuerungen, die 
eine angepasste Belichtung der Bilder ermöglichen.

Bei Neu- oder wesentlich Umbau von Geschäfts-
stellen, sollten digitale Videosysteme, die den 
aktuellen Stand der Technik erfüllen, installiert 
werden. 

Der Einsatz digitaler Videotechnik 

• ermöglicht die Bildaufzeichnung auch 
 ohne die Alarmauslösung

• bietet vielfältige Möglichkeiten zur  
 Dokumentation, Intervention und Revision

• ermöglicht im Alarmfall durch Fern- 
 übertragung zu Polizei/Notruf- und Service-  
 Leitstelle die Optimierung einsatztaktischer   
 Maßnahmen oder Hilfeleistungen

• vermittelt einen positiven Eindruck des  
 Sicherheitsstandards der Geschäftsstelle 

ANFORDERUNG



Die Personaleingangstüren sind unzulässig 
positioniert oder falsch ausgeführt
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Personaleingänge sollen zum Erschweren von  
Angriffen oder Überfällen beim Betreten bzw.  
Verlassen des Gebäudes möglichst in Bereichen  
liegen, die von der allgemeinen Öffentlichkeit  
überblickt werden können. Eingangstüren, die  
in Treppenhäusern von Mehrfamilien- oder  
Geschäftshäusern mit mehreren Parteien liegen  
oder von der Gebäuderückseite zu erreichen  
sind, erfüllen diese Anforderungen ohne  
zusätzliche Maßnahmen nicht.

Personaleingangstüren müssen gegen  
Durchbruch z.B. entsprechend DIN EN 1627-30 
2006-04 Widerstandsklasse 2 (RC 2) gesichert  
und selbstschließend sein. Sie dürfen sich von 
außen nur mit Schlüsseln oder gleichwertig 
arbeitenden Systemen, biometrischen Scannern, 
Codetastaturen bzw. entsprechenden Elementen 
öffnen lassen.

Die Türen müssen einen  
Durchblick von innen nach  
außen ermöglichen und einen 
Einblick von außen verhindern,  
um ein Abfangen der  
Versicherten zu erschweren. 

Dies kann z.B. durch einen Weitwinkelspion  
oder eine Videoanlage erreicht werden.  
Halb verspiegelte Scheiben (Spionspiegel)  
erfüllen diese Anforderungen je nach  
Beleuchtungsstärke der Bereiche nicht.

Damit sich potenzielle Täter nicht in der  
Nähe der Türen verstecken können, sind 
die Türaußenbereiche der Personaleingänge  
allgemein übersichtlich und einsehbar zu 
gestalten. Außerdem ist eine ausreichende 
Außenbeleuchtung vorzusehen.

VORSCHRIFT



Fenster in gesicherten Bereichen oder Beratungs-
räum

en entsprechen oft nicht den Anforderungen5



Fenster, die ohne Hilfsmittel 
von außen erreichbar sind 
müssen gegen Einstieg sowie gegen Einblick 
von außen gesichert sein, wenn in dem 
dahinter liegenden Bereich Banknoten von 
Versicherten ausgegeben, angenommen, 
bearbeitet oder verwahrt werden.

Fenster von Räumen, die einen  
ungehinderten Zugang zu den  
im ersten Absatz genannten  
Bereichen ermöglichen 
müssen mindestens mit Sicherungen  
gegen Einstieg ausgerüstet sein.

Diese Forderungen sind ohne zusätzliche  
Maßnahmen erfüllt, wenn z.B. die Höhe 
zwischen Fensterunterkante und dem Erdboden 
oder einer entsprechenden Aufstandsfläche 
mindestens 2 m beträgt. Bei niedriger 
gelegenen Fenstern sind diese Forderungen 
z.B. erfüllt, wenn mindestens bis zu einer 
Höhe von 2 m über dem Erdboden oder 
einer entsprechenden Aufstandsfläche 
Sicherungen gegen Einstieg und Einblick 
zusätzlich vorhanden sind – beispielsweise:

• Fensterelemente, die mindestens die  
 Anforderungen der DIN EN 1627-30  
 Widerstandsklasse 3 (RC 3) erfüllen.

• Festverglasungen, die mindestens die  
 Anforderungen der DIN EN 356,  
 Widerstandsklasse P 6 B erfüllen. 

ANFORDERUNG
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Die SB-W

and entspricht häufig nicht RC 3



SB-Wand-Elemente 
sollten eine  
ausreichende 
Durchbruchhemmung 
aufweisen. 
Dies ist gegeben, wenn sie mindestens 
durchbruchhemmend nach DIN EN 1627-30, 
Widerstandsklasse 3 (RC 3) ausgeführt sind.

Wandelemente für abgeschlossene 
Ver- und Entsorgungsbereiche 

erfüllen die Anforderungen nur, wenn sie 
konstruktiv raumhoch bzw. bei sehr hohen 
Räumen mindestens 2,50 m hoch und mit 
Sicht- und Übersteigschutz versehen sind. 

Wird eine Einbruchmelde- 
anlage mit zusätzlichen  
Bewegungsmeldern eingesetzt 

ist eine geschlossene Decke erforderlich,  
um Falschauslösungen zu vermeiden.  
Banknotenautomaten sind möglichst mit  
eigenen abgeschlossenen Ver- und  
Entsorgungsbereichen zu installieren.

VORSCHRIFT
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Bei der EÜM

A fehlt die Fallensicherung 
(Einschleichsicherung)



Zum Schutz der Versicherten vor atypischen  
Überfällen können Überwachungen mit  
mindestens einer optischen Alarmanzeige,  
z.B. an von Versicherten benutzten Eingängen,  
ein Hilfsmittel sein, das Eindringen von Tätern  
in die Geschäftsstelle vor Betreten der Geschäfts-
räume zu erkennen. Hierbei sollten die Bereiche 
überwacht werden, die Täter mit hoher  
Wahrscheinlichkeit betreten.

Mögliche Bestandteile:  

• Öffnungs- und Verschlussüberwachung 
  der Zugänge und erreichbaren Fenster

• Überwachung von einstiegsgefährdeten Räumen

• Fallenmäßige Überwachung der Verkehrswege 
   (Treppenhäuser, Flure)

• In den Bedienvorgang integrierte Alarm- 
 auslösemöglichkeit unter Bedrohung bei

–   erzwungenem Betreten des Gebäudes
–   erzwungener Öffnung gesicherter Bereiche
–   erzwungener Öffnung von Wertschutz- 
     schränken und -räumen

 (Diese Möglichkeit kann auch Bestandteil 
 der Überfallmeldeanlage sein)

Durch die örtliche Alarmanzeige werden die 
Versicherten veranlasst, die Geschäftsstelle 
nicht zu betreten und die für einen solchen 
Zweck vereinbarten Maßnahmen – wie 
Alarmierung der Polizei – in die Wege zu leiten.
Zusätzlich sollte ein stiller Alarm zu einer Hilfe 
bringenden Stelle übertragen werden.

EMPFEHLUNG



DIN- und Bauvorschriften 
w

erden nicht eingehalten
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Beispiele nicht  
eingehaltener DIN-  
und Bauvorschriften: 
 

• Brandschutzdecken in F90 
(z.B. bei kombinierten Wohn- und 
Geschäftshäusern) sind nicht vorhanden 
oder beschädigt (Durchlöcherungen) 

• Brandschottungen z.B. bei Kabelführungen 
durch verschiedene Geschosse sind oft nicht 
vorhanden – dies erhöht das Risiko eines 
Brandüberschlags

• Brandlasten (z.B. Kopierer, Akten, Schränke, 
Garderoben) in Fluchtwegen überschreiten  
die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen 

• Fluchtwege werden durch nachträgliche 
Umbauten verbaut oder ganz verschlossen

• Brüstungshöhen von Absturzsicherungen 
wie z.B. Treppengeländer, Fensterelemente 
oder Galeriegeländer werden unterschritten. 
Vorgeschrieben ist eine Mindesthöhe 
von 100 cm.

BEISPIELE



Der Kassierer hält sich nicht 
ständig in der Kassenbox auf
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Eine durchschusshemmende Abtrennung erfüllt  
nur dann das Schutzziel der UVV-Kassen, wenn  
sich Kassierer mit Kassen- und Hintergundbestands- 
schlüsseln im gesicherten Bereich aufhalten.  
Nur so ist sichergestellt, dass es nicht zu einem  
körperlichen Überfall des Kassierers durch einen  
potentiellen Täter kommt, bei dem die Schlüssel 
entwendet werden können.

Kann aufgrund der Anzahl der Versicherten oder 
des Arbeitsverfahrens nicht sichergestellt werden, 
dass die durchschusshemmende Abtrennung 
(Kassenbox) 

STÄNDIG MIT EINEM 
KASSIERER BESETZT IST, 

ist die Kasse mit einer biometrischen Schleuse als 
Zugangskontrollsystem oder anderen technischen 
Einrichtungen, die den gleichen Zweck erfüllen, zu 
versehen.

Bei Neu- oder wesentlichen Umbauten der  
Kassenbox/Vollabtrennung ist grundsätzlich  
darauf zu achten, dass griffbereite Banknoten  
nicht vom Kundenbereich eingesehen werden  
können. Banknoten sind unter Verschluss zu  
nehmen, wenn der Kassierer den gesicherten  
Bereich verlässt.

Es wird empfohlen, Außenfenster in 
durchschusshemmenden Kassensicherungen 
ebenfalls durchbruch- oder 
durchschusshemmend auszuführen.

VORSCHRIFT



Es sind nicht genügend M
itarbeiter anw

esend10



UVV-Kassen-Vorschrift 
bei Betrieb einer 
Geschäftsstelle nach §18 

Zum Betrieb einer BBA-Stelle sind mindestens 
zwei ständig anwesende Versicherte mit 
Blickkontakt erforderlich. Um die geforderte 
Anzahl Versicherter zu gewährleisten, ist etwa 
die 1,5 bis 2-fache Anzahl an Beschäftigen als 
Stammpersonal sinnvoll. 
Andernfalls erfordert die Abwesenheit bei 
Krankheit, Urlaub, Fortbildungsmaßnahmen 
etc. sowie bei der Kundenbetreuung außerhalb 
des Schalterraumes zwangsläufig einen zusätzlichen 
Aufwand der Organisation und Kontrolle.

Blickkontakt:

Blickkontakt beinhaltet grundsätzlich den 
Aufenthalt der geforderten Mindestanzahl 
der Versicherten in der Kundenhalle, so dass 
sie sich gegenseitig ohne Einschränkungen 
und Beeinträchtigungen sehen können. 

Darüber hinaus müssen diese Versicherten 
von einem Kunden beim Betreten der 
Geschäftsräume gesehen werden.

ANFORDERUNG





BancArt GmbH
Alsterdorfer Straße 300
22297 Hamburg

Telefon  040. 51 49 70 0

sicherheit@bancart.de
www.bancart.de


